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ÜBERSICHT: Die steuerliche Einordnung von Kursen auf einen Blick

	

	Kriterium /
Fallgruppe
	Beispielhafte Kursart
	Einordnung
steuerlich
	Bereich nach Abgaben-ordnung
	Umsatz-steuer
	Besonderheiten / Hinweise

	Nur für Mitglieder,
Satzungs-zweck erfüllt
	Pilateskurs,
Chorprobe,
Handball-training
	Förderung des Satzungs-zwecks
(z. B. Sport,
Kultur)
	Ideeller Bereich oder Zweckbetrieb 
(§ 67a AO)
	Keine Umsatzsteuer (USt) bei
Mitgliedsbei-trägen; ggf. ermäßigter
Steuersatz
(7 %)
	Einnahmen gelten als Mitgliedsbei-träge oder Zweckbetrieb — keine Körperschaft- oder Gewer-besteuer


	Unterricht mit Lernziel (didaktisch,
Lehrkraft,
Lehrplan)
	Erste-Hilfe-
Kurs, IT-Grundlagen,
Gitarren-unterricht
	Unterrichten-de Tätigkeit
i. S. d. § 4 Nr. 22 Buchst. a UStG
	Zweckbetrieb / Bildungs-bereich
	Umsatz-steuerfrei
	Nachweis erforderlich:
Bildungsziel, Ablaufplan,
qualifizierte Lehrkraft

	Kurse offen für alle (ohne Mitgliedschaft)
	„Offene Yogastunde“
Für Nicht-mitglieder,
Gesundheits-kurse mit
Werbung

	Angebot an
Marktteilneh-mer; je nach Zweck und Aufbau Zweckbetrieb
oder wirt-schaftlicher
Geschäfts-betrieb
	Zweckbetrieb
(§ 65 oder
§ 67a AO) oder wirt-schaftlicher
Geschäfts-betrieb
(§ 14 AO)
	Bei Zweck-betrieb:
7 % USt 
(§ 12 Abs. 2 Nr. 8 a UStG) oder
USt-befreit (§ 4 Nr. 22 UStG);
sonst 19 %
	Unterrichts-ähnlicher Aufbau und Bildungsziel erforderlich.
Wirtschaftli-cher Betrieb
nur, wenn Gewinnerzie-lung im Vordergrund steht. Klein-unternehmer-regelung
(§ 19 UStG) möglich bis 22.000 Euro Jahresumsatz

	Freizeit-, 
Genuss- oder
Event-charakter
	„Pilates &
Prosecco“,
Bastelabend,
Kochkurs mit
Verkostung
	Unterhaltung
/ Freizeit, kein Lernziel
	Wirtschaft-licher Geschäfts-betrieb
	19 % Umsatz-steuer
	Einnahmen voll steuer- pflichtig (KSt, GewSt, USt); prüfen, ob Freigrenze 45.000 Euro
(ab 2026 = 50.000 Euro)
überschritten

	Kurzmitglied-schaft nur zum Kurs
	3-Monats-Mitglied-schaft für
externen Kurs
	nur steuerfrei, wenn echte Mitgliedschaft (Satzung, Rechte,
Pflichten)
	abhängig von Ausgestaltung
	je nach Einordnung
	Achtung: Scheinmit-gliedschaft
= steuer-pflichtiger
Betrieb; keine Versicherungs-deckung

	Sportkurs mit Übungsleiter-vergütung
	Rückenschule mit lizenzier-ter Trainerin
	Förderung des Sports, § 67a AO
	Zweckbetrieb
	7 % USt oder Kleinunter-nehmer-regelung
(§ 19 UStG)
	Übungsleiter-freibetrag (§ 3 Nr. 26 EStG) möglich

	Kultureller Kurs mit Lehr-charakter
	Chor Workshop,
Theater-training
	Bildung im Kulturbereich
	Zweckbetrieb /Unterricht
	USt-befreit (§ 4 Nr. 22 UStG)
	Nur bei plan-mäßigem Unterricht
mit Lehrkraft; Nachweis Do-kumentation empfehlens-wert
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